
    

 
Anlage zu Tagesordnungspunkt 11 – Satzungsänderung  
Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder 
Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der 
Nemetschek SE 

Die Aufsichtsratsvergütung berücksichtigt sowohl nach ihrer Struktur als auch nach ihrer Höhe die 
Anforderungen an das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds der Nemetschek SE, insbesondere den damit 
verbundenen zeitlichen Aufwand sowie die damit verbundene Verantwortung. Die Vergütung ist marktüblich 
ausgestaltet und ihre Höhe steht – auch im Vergleich zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
vergleichbarer börsennotierter Unternehmen in Deutschland – in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Aufgaben der Mitglieder des Aufsichtsrats und zur Lage der Nemetschek SE. Die Vergütung ermöglicht es, 
geeignete und qualifizierte Kandidaten für das Amt als Aufsichtsratsmitglied zu gewinnen. Dadurch trägt die 
Aufsichtsratsvergütung dazu bei, dass der Aufsichtsrat insgesamt seine Pflichten zur Überwachung und 
Beratung des Vorstands sachgerecht und kompetent wahrnehmen kann. Die Beschränkung auf eine 
Festvergütung trägt den Aufgaben des Aufsichtsrats Rechnung. Die Beschränkung setzt für die 
Aufsichtsratsmitglieder einen Anreiz, bei der Wahrnehmung ihrer Überwachungs- und Beratungsaufgaben 
die Geschäftsführung des Vorstands angemessen zu hinterfragen, ohne sich dabei vorrangig an der 
Entwicklung operativer Kennziffern zu orientieren. Gemeinsam mit dem Vorstand fördert der Aufsichtsrat 
damit die Geschäftsstrategie sowie die langfristige Entwicklung der Nemetschek SE. Die Beschränkung auf 
eine Festvergütung entspricht zudem der Anregung G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex.  

Änderung der Satzungsregelungen zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder: 

„§ 15 Vergütung des Aufsichtsrats 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum 
Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von EUR 140.000. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine 
feste Vergütung in Höhe von EUR 200.000.  

2. Für die Mitgliedschaft in einem Ausschuss des Aufsichtsrats erhält jedes Mitglied für jedes volle 
Geschäftsjahr der Zugehörigkeit eine zusätzliche Vergütung von EUR 15.000 und der Vorsitzende EUR 
30.000. Für die Mitgliedschaft und den Vorsitz in einem Nominierungsausschuss wird keine zusätzliche 
Vergütung gewährt.  

3. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht während des vollen 
Geschäftsjahres angehört haben oder einen Vorsitz nicht während des vollen Geschäftsjahres geführt 
haben, erhalten die Vergütung nach Absatz 1 und Absatz 2 zeitanteilig unter Aufrundung auf volle Monate. 
Eine zeitanteilige Vergütung für Ausschusstätigkeiten setzt voraus, dass der betreffende Ausschuss im 
entsprechenden Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben eine Sitzung abgehalten hat. 

4. Die Gesellschaft zahlt jedem Mitglied des Aufsichtsrats als leistungsorientierte Komponente für seine 
persönliche Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse (auch als Gast 
eines Ausschusses) ein Sitzungsgeld von EUR 4.000,00. Als persönliche Teilnahme gilt auch die Teilnahme 
an einer Sitzung mittels Video- oder Telefonkonferenz oder unter Nutzung anderer vergleichbarer 
gebräuchlicher Telekommunikationsmittel. Finden an einem Tag mehrere Sitzungen statt, wird das 
Sitzungsgeld nur einmal gezahlt.  

5. Vergütung und Sitzungsgeld sind fällig am Tag nach Ablauf der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung des Aufsichtsrats für das betreffende Geschäftsjahr beschließt. 



    

6. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten Ersatz aller Auslagen. Sie werden in eine im Interesse der 
Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für 
Organmitglieder und bestimmte Mitarbeiter des Nemetschek Konzerns einbezogen. Die Prämien hierfür 
entrichtet die Gesellschaft. 

7. Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied eine auf seine Bezüge entfallende 
Umsatzsteuer.“ 


